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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Merkzeichen B
https://www.gesetze-im-internet.de/versmedv/anlage.html
https://www.bussgeldkatalog.org/halten-parken/behindertenparkausweis/

Das Wichtigste in Kürze
Das Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis wird Menschen mit Merkzeichen G (erheblich
gehbehindert), Gl (gehörlos) und/oder H (hilflos) erteilt, wenn als Folge der Behinderung bei der
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel eine ständige Begleitung nötig ist. Schwerbehinderte
Menschen mit Merkzeichen B sind zur Mitnahme einer Begleitperson berechtigt, aber nicht
verpflichtet.

Voraussetzungen
Das Merkzeichen B kann ausschließlich an Menschen mit mindestens einem der folgenden
Merkzeichen vergeben werden:

Merkzeichen G
Merkzeichen Gl
Merkzeichen H

Weitere Voraussetzung ist, dass beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln wegen der
Behinderung regelmäßig fremde Hilfe erforderlich ist.

Bei diesen Personengruppen wird nach den sog. Versorgungsmedizinischen Grundsätzen
automatisch davon ausgegangen:

Querschnittsgelähmte,
Ohnhänder (Menschen, denen beide Hände fehlen),
Menschen mit dem Merkzeichen G wegen Blindheit, einer Seh- oder Hörbehinderung, einer
Anfallskrankheit (z.B. Epilepsie) oder einer „geistigen Behinderung“ (= Intelligenzminderung).

Wer nicht zu einer dieser Gruppen gehört, kann das Merkzeichen B nur erhalten, wenn mindestens
eine der folgenden Voraussetzungen nachgewiesen werden kann:

eine den Beispielen in den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen sehr ähnliche
gesundheitliche Beeinträchtigung
regelmäßiger behinderungsbedingter Hilfebedarf in fast allen Verkehrsmitteln und bei fast
allen Fahrten

Bei Säuglingen und Kleinkindern gelten für die Beurteilung dieselben Kriterien wie bei Erwachsenen
mit gleichen Gesundheitsstörungen.

Vergünstigungen und Nachteilsausgleiche mit Merkzeichen

https://contao53.betanet.de/schwerbehindertenausweis.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-g.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-gl.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-h.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-g.html
https://contao53.betanet.de/epilepsie.html
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Die notwendige Begleitperson eines Menschen mit Schwerbehinderung und dem Merkzeichen B
wird

in öffentlichen Verkehrsmitteln sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr (Behinderung >
Öffentliche Verkehrsmittel)
und häufig im innerdeutschen Flugverkehr

unentgeltlich befördert.

Sie wird teilweise von der Zahlung der Kurtaxe befreit.

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 4.7.2002 (Aktenzeichen III R 58/98) können
Mehraufwendungen, die dem Menschen mit Schwerbehinderung auf einer Urlaubsreise durch
Kosten für Fahrten, Unterbringung und Verpflegung der Begleitperson entstehen, bis zu 767 €
(zusätzlich zum Pauschbetrag, Näheres unter Behinderung > Steuervorteile) als außergewöhnliche
Belastung von der Einkommensteuer abgesetzt werden. Das geht aber nur, wenn die Begleitperson
nicht aus eigenem Interesse, sondern wegen der Behinderung an der Reise teilgenommen hat.
Darum sind die Kosten in der Regel nicht von der Steuer absetzbar, wenn der Ehegatte mitreist.

Menschen mit Schwerbehinderung können versuchen, auch Kosten für eine Begleitperson im Urlaub
von mehr als 767 € bei der Einkommensteuer geltend zu machen. Die Entscheidung des
Bundesfinanzhofs zu diesem Thema ist schon sehr alt und gegenüber dem Finanzamt lässt sich gut
argumentieren, dass die durchschnittlichen Reisekosten seitdem deutlich gestiegen sind.

Quellen:
- BFH-Urteil vom 4.7.2002, Az.: III R 58/98 in
http://www.bfh.simons-moll.de/bfh_2002/xx020765.htm
- Keine steuerliche Absetzbarkeit bei Eigeninteresse an der Reise: BFH, Urteil vom 07. Mai 2013,
Az.: VIII R 51/10
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201310221/

Wenn die Begleitperson den Menschen mit Behinderung bei dessen Berufsausübung und auf
Dienstreisen begleitet, steht sie unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Einen Überblick über alle Merkzeichen und allgemeine Informationen finden Sie unter Merkzeichen.

Die Merkzeichentabelle gibt einen Überblick über die Nachteilsausgleiche (z.B. Parkerleichterungen
bei Merkzeichen B), die mit den jeweiligen Merkzeichen verbunden sind.

Praxistipps
Ohne das Merkzeichen G, Gl oder H können Sie kein Merkzeichen B bekommen. Aber Sie
können eine persönliche Assistenz über die Eingliederungshilfe beantragen, die Sie in
öffentlichen Verkehrsmitteln begleitet. Die Fahrscheine der Begleitperson sind inklusive, wenn
die Fahrt als notwendig für Ihre gleichberechtigte Teilhabe anerkannt wird, z.B. wenn Sie
nicht anders zur Arbeit kommen oder sonst nicht angemessen am sozialen Leben teilhaben
könnten.
Notwendige Urlaubsbegleitung für Urlaub in angemessenem Umfang gehört zu den

https://contao53.betanet.de/behinderung-oeffentliche-verkehrsmittel.html
https://contao53.betanet.de/behinderung-oeffentliche-verkehrsmittel.html
https://contao53.betanet.de/flugverkehr.html
https://contao53.betanet.de/behinderung-steuervorteile.html
https://contao53.betanet.de/unfallversicherung.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen.html
https://contao53.betanet.de/files/pdf/nachteilsausgleiche-merkzeichen.pdf
https://contao53.betanet.de/assistenzleistungen.html
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Leistungen zur sozialen Teilhabe. Der Kostenträger (z.B. der Träger der Eingliederungshilfe)
muss dann entweder eine Assistenz für den Urlaub oder ein Persönliches Budget zur
Verfügung stellen, von dem der Mensch mit Behinderung die Kosten für die Begleitperson
selbst bezahlen kann. Die Leistungen zur sozialen Teilhabe können Sie auch ohne das
Merkzeichen B in Anspruch nehmen, wenn Sie trotzdem Begleitung benötigen.

Quelle Urlaubsassistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe: BSG Urteil vom 19.05.2022, Az.: B 8 SO
13/20 R in
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/2022_05_19_B_08_SO_13_20_R.html

lm: Für den ersten Praxistipp habe ich zwar keine direkte Quelle, aber ich habe mir die
Entscheidung des BFH mit den 767 € (siehe In-Kommentar oben) genauer angesehen. Darin steht:
"Als Beurteilungsmaßstab für die zu schätzenden angemessenen Reisekosten für die Begleitperson
lässt sich daher der Betrag heranziehen, der üblicherweise im Jahr auch von nicht behinderten
Personen ausgegeben wird." Diese Kosten sind sicherlich seit der Entscheidung 2002 erheblich
gestiegen, also müssten die Finanzämter inzwischen eigentlich auf eine höhere Summe einlassen.
Wenn nicht, dann müsste es eigentlich möglich sein, das beim BFH einzuklagen. Ich habe es offen
formuliert, weil natürlich nicht klar ist, ob das in der Praxis dann auch klappt.

Wer hilft weiter?
Antrag auf Feststellung des Merkzeichen aG beim Versorgungsamt (in manchen
Bundesländern heißt es auch anders, z.B. Amt für Soziales und Versorgung)
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)

Verwandte Links
Merkzeichen

Grad der Behinderung

Nachteilsausgleiche bei Behinderung

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

 

Rechtsgrundlagen: § 229 Abs. 2 SGB IX, Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung, Teil D,
Nr. 2

https://contao53.betanet.de/soziale-rehabilitation.html
https://contao53.betanet.de/persoenliches-budget.html
https://contao53.betanet.de/versorgungsamt.html
https://contao53.betanet.de/unabhaengige-teilhabeberatung.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen.html
https://contao53.betanet.de/grad-der-behinderung.html
https://contao53.betanet.de/nachteilsausgleiche-bei-behinderung.html
https://contao53.betanet.de/leistungen-fuer-menschen-mit-behinderungen.html

